
 
 

  

Urheberrecht im E-Learning  

 
 

 

 
Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen dem unverbindlichen Informationszweck. Sie stellen keine Rechtsberatung im eigentlichen 

Sinne dar und sind ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Inhalt kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. 

Quelle: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/UrhWissG.html 

Voraussetzungen für die 

Nutzung und Bereitstellung  
• Angabe der Quelle 

• Werk ist veröffentlicht  

• nicht-kommerzielle Verwendung 

• nur für bestimmbar abgrenzbaren Perso-

nenkreis (Veranstaltungsteilnehmende)  

Nicht geschützte Inhalte 

 amtliche Quellen (Gesetze, Urteile) 

 gemeinfreie Quellen 

 Werke von Autoren, die mehr als 70 

Jahre tot sind 

 Ideen 

 Tatsachen ohne eigene kreative 

Leistung 

Offene Ressourcen (OER) 

Werke mit Creative Commons-Lizenz, 

erkennbar an den folgenden Symbolen: 

 

 

 

! mit Quellen- und Lizenzangabe unter 

den angegebenen Lizenzbedingungen 

   cc 

 

 
Folgende Quellen (Texte, Bilder, Video, Audio) dürfen für die Lehre zur  

Vor- und Nachbereitung, Durchführung und für Prüfungen genutzt werden: 

Werke geringen Umfangs 

 Zeitungsartikel  

 Beiträge aus Fachzeitschriften 

 Texte mit weniger als 25 Seiten 

 Videos und Audio unter 5 Minuten 

Gesamtlänge  

Auszüge (§60a UrhWissG) 

 max. 15% eines veröffentlichten Werks 

 Filme und Musikstücke mit einer 

Länge von bis zu 5 Minuten 

 vergriffene oder verwaiste Werke 

! nicht: Schulbücher 

Rechtlich unter 'Nutzung' 

fällt insbesondere 
• Verbreiten (Verkaufen, Weitergeben) 

• Vervielfältigen (Kopieren) 

• öffentlich Wiedergeben (Vorlesen, in der 

Lehrveranstaltung zeigen) 

• öffentlich Zugänglichmachen (Internet) 

Links 

 auf Texte, Bilder, Video oder Audio 

 auch als iframe-Einbettung 

!  nicht: Quellen mit offensichtlicher Zu-

gangsbeschränkung (Paywall, Passwort) 

 

Zitate (§51 UrhWissG) 

 Text, Bilder, Video oder Audio  

! als Beleg / Erläuterung eigener Inhalte 

! in angemessenem Umfang (einige 

Zeilen, einzelne Bilder, kurze Videos) 
 

„ 
„ 

/ 
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